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Leichte Sprache
Die aktuelle Praxis kennt zwei Arten der Sprachvereinfachung: 
die Leichte und die Einfache Sprache. Beide Konzepte richten 
sich an Personen, welche aus verschiedenen Gründen in ihrer 
Lese- und Verständnisfähigkeit eingeschränkt sind. «Das 
wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist die jeweilige Zielgrup-
pe», sagt Cornelia Kabus vom Büro für Leichte Sprache in Basel. 

Die Leichte Sprache weist den stärksten Vereinfachungsgrad 
auf und richtet sich hauptsächlich an Personen mit einer kog-
nitiven Beeinträchtigung. Als grösster gemeinsamer Nenner 
wird sie von den meisten Menschen verstanden, die lesen 
können. Es geht darum, «Zugang zu schriftlichen Informatio-
nen zu verschaffen, indem wenigstens die sprachliche Hürde 
abgebaut wird», so Kabus. Deshalb benutzt die Leichte Sprache 
ausschliesslich Wörter aus dem Grundwortschatz. Fachbegrif-
fe werden durch Alltagswörter ersetzt, Substantivierungen 
aufgelöst und Nebensätze vermieden. Um Informationen 
möglichst verständlich auszudrücken, verzichtet die Leichte 
Sprache auf Ironie, Metaphern oder Floskeln und konkretisiert 
abstrakte Begriffe. Zudem wird die Verständlichkeit durch die 
Gestaltung erleichtert: Mindestens Schriftgrösse 14, ein Zei-
lenabstand von 1.5 und nur ein Satz pro Zeile, viele Absätze 
und Überschriften; Bilder visualisieren die Aussage. 

Gerade in der Behördensprache wimmelt es nur so von abs-
trakten Begriffen, welche vielen Menschen unverständlich 
sind. «Wir leisten viel Recherchearbeit bei der Übersetzung, 
um den Kern der Sache zu präsentieren», erklärt Kabus. Alle 
für die Lesenden nicht relevanten Informationen werden weg-
gelassen. «Dies würde übrigens auch unseren standardsprach-
lichen Texten guttun», ergänzt sie schmunzelnd. 

Texte aus der Alltags- oder Behördensprache in Leichte Spra-
che zu übersetzen bzw. umzuschreiben, ist eine anspruchsvol-
le Aufgabe: «Wir leisten hauptsächlich redaktionelle Arbeit», 
erklärt Cornelia Kabus, geschulte Prüfende der Zielgruppe 
lesen die Texte gegen. Diese Dienstleistungen – Übersetzung, 
Prüfung und auch Weiterbildung – werden mittlerweile auch 
in der Schweiz breiter angeboten. Das erste Übersetzungsbüro 
für Leichte Sprache entstand 2014 in Basel, inzwischen bieten 
gut zehn Organisationen Beratung und Übersetzung in drei 
Landessprachen an.

Das Konzept Leichte Sprache stammt ursprünglich aus dem 
angloamerikanischen Raum, wo sich Menschen mit und ohne 
Behinderung in den 1960er-Jahren verstärkt für die Selbst-
bestimmung und Chancengleichheit von Menschen mit Behin-
derung einsetzten. Mittlerweile bieten auch in der Schweiz 
verschiedene Fachhochschulen Seminare in Leichter Sprache 
an. Auch im Migrationsbereich stellt der Bund zunehmend 
Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung.

Kanton Bern: Handlungsbedarf erkannt
Der Grosse Rat des Kantons Bern hat sich in der aktuellen 
Sommersession dem Thema angenommen. Dies nachdem 
der Regierungsrat geprüft hatte, welche Teile des kantonalen 

Du musst, Du kannst –  
Integrationskriterium  
Landessprache 

Verstehen und sich verständigen können, 
ist nicht nur ein elementares Bedürfnis von 
Geflüchteten, sondern auch eine Jahrzehnte 
alte Forderung der Schweizer Integrations-
politik. Im Kanton Bern hat sie durch die 
Neustrukturierung des Asyl- und Flücht-
lingsbereichs an Gewicht und Bedeutung 
gewonnen. Wie werden Geflüchtete dabei 
unterstützt, eine Landessprache zu lernen 
und ihre Integration sprachkundig mitzu-
gestalten? Ein Blick auf Konzepte und Praxis 
der Sprachförderung. 

Migrantinnen und Migranten sollen sich in einer Schweizer 
Landessprache ausdrücken können, um sich sowohl beruflich 
wie auch gesellschaftlich integrieren zu können. Denn eine 
optimale Integration gelinge nur, so der Kanon, wenn die 
Neuankommenden verstehen und verstanden werden. Dieser 
Artikel widmet sich dem komplexen Thema der Verständigung 
von Geflüchteten aus zwei Perspektiven: einerseits unter dem 
Aspekt des Verstehens, also der passiven Kompetenzen, Sinn 
und Bedeutung von Äusserungen in der lokalen Landessprache 
erfassen zu können, andererseits unter dem Aspekt des Ver-
standenwerdens, also der aktiven Kompetenzen, sich münd-
lich und schriftlich ausdrücken zu können. 

Verstehen: Verständlichkeit ist (k)eine  
Selbstverständlichkeit

Für alle, die eine Sprache lernen, steht zu Beginn das passive 
Sprachverständnis im Fokus. Für Geflüchtete bedeutet dies, 
dass sie das Betreuungsteam und die Regeln in den kantona-
len Kollektivunterkünften (KU) und die Auskünfte der Sozi-
alarbeitenden verstehen müssen. Es geht also um die Frage, 
wie Informationen kommuniziert werden können, damit das 
anderssprachige Gegenüber genug versteht, um möglichst 
selbstbestimmt zu handeln. Als Übungsfeld bieten sich bei-
spielsweise die schriftliche KU-Hausordnung, alltägliche 
Gespräche mit dem Betreuungspersonal oder Telefongesprä-
che mit den zuständigen Sozialarbeitenden an. Eine vermeint-
lich einfache Sache, die sich aber als schwieriges Unterfangen 
entpuppen kann. Die Berücksichtigung der Regeln der Leich-
ten Sprache könnten hier Entlastung bieten. 
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Einfache Sprache

Die Einfache Sprache ist etwas komplexer als die Leichte 
Sprache und ist unserer Alltagssprache sehr ähnlich. Sie 
bewegt sich im breiten Spektrum zwischen der Leichten 
Sprache und der Standardsprache und erstreckt sich über 
alle Sprachniveaus. Je nach Zielgruppe (z.B. andersspra-
chige oder ältere Menschen, Demenzbetroffene, Perso-
nen mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche) wird der 
Komplexitätsgrad angepasst. Die Sätze sind länger und 
beginnen nicht zwingend auf einer neuen Zeile, Neben-
sätze sind selten aber möglich und Fremdwörter werden 
erklärt, wenn sie nicht vermieden werden können.

Übersetzungsbeispiel

Standardsprache
Verwandtenunterstützungspflicht (§ 24 und § 26 ShG)
Die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungs-
pflichten nach Art. 328 f. ZGB gehen der wirtschaftlichen 
Hilfe vor. Sie sind nach den Vorschriften des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (ZGB) geltend zu machen.

Einfache Sprache
Unterstützung von Verwandten
Was bedeutet das?
Manchmal müssen Menschen für ihre Verwandten Unter-
halt zahlen.
Unterhalt ist das Geld, das man zum Leben braucht.
Vielleicht haben Ihre Verwandten genug Geld.
Dann müssen Ihre Verwandten Ihnen Geld zahlen, und Sie 
bekommen keine Sozialhilfe.
Zum Beispiel:

 – Vielleicht müssen Ihre Eltern für Sie zahlen.
 – Vielleicht muss Ihr Ex-Partner für Sie und die gemein-

samen Kinder zahlen.
 – Ihre Kinder sind erwachsen und haben genug Geld? 

Dann müssen vielleicht Ihre Kinder für Sie zahlen.

Quelle: Büro für Leichte Sprache, Basel

Internetauftritts und Informationsmaterials in Leichter Spra-
che angeboten werden könnten. «Eine leichte Zugänglichkeit 
und Verständlichkeit der Informationen dient dem Vertrauen 
in die Behörden und der Akzeptanz staatlichen Handelns», 
heisst es im Bericht des Regierungsrats vom März 2021. Neben 
der Bevölkerung profitiere zudem auch die Verwaltungsebene, 
so der Regierungsrat weiter: «So kommt es beispielsweise zu 
weniger Rückfragen, weil Anleitungen oder Formulare ver-
ständlicher verfasst sind.» Aus finanziellen Gründen könne 
die Umsetzung jedoch frühstens 2023 angegangen werden. Die 

Übersetzung einer Seite in Leichter Sprache, einschliesslich 
Prüfung durch die Zielgruppe, koste je nach Komplexität des 
Themas 150 bis 300 Franken. 

Leichte Sprache im Asyl- und Flüchtlingsbereich
Auch im Asyl- und Flüchtlingsbereich wäre es durchaus sinn-
voll, grundlegende Informationen situationsabhängig in ver-
einfachter Sprache zur Verfügung zu stellen. «Einfache Sprache 
ist definitiv angebracht in diesem Bereich», so Cornelia Kabus 
vom Basler Büro für Leichte Sprache. «Zweitschriftlernende, 
welche aus einem anderen Schriftsystem kommen, wären 
anfangs wohl sogar froh um Informationen in Leichter Spra-
che, da die Verständlichkeit so auch visuell stark unterstützt 
wird.» Für alle anderen biete sich eher eine konsequente Einfa-
che Sprache an, welche sich an die Alltagssprache anlehnt. Dies 
ist meist auch jene Sprache, die in den Sprachkursen gelernt 
wird. Eine unreflektierte Anwendung der Vereinfachung könne 
sonst auch stigmatisierend wirken. 

In Anbetracht dessen, dass von den Geflüchteten verlangt 
wird, sich aktiv an ihrem Integrationsprozess zu beteiligen, 
ist eine möglichst barrierefreie Kommunikation eine Voraus-
setzung. Denn nur wer informiert ist, kann mitreden. Eine 
allgemeine Sensibilisierung in diesem Bereich könnte zudem 
auch Vorteile bringen für multikulturelle Betreuungsteams mit 
unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen und unnötigen 
Missverständnissen vorbeugen.

Verstanden werden:  
Sprechen heisst mitreden

2019 haben sich Bund und Kantone auf eine gemeinsame Inte-
grationsagenda für Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene 
Personen geeinigt. Sie soll dabei helfen, diese Personen rascher 
in die Arbeitswelt und die Gesellschaft zu integrieren und ihre 
Sozialhilfeabhängigkeit zu reduzieren. Der Sprache wird in 
diesem Prozess eine elementare Rolle zugeschrieben. In den 
fünf verbindlichen Wirkungszielen der Integrationsagenda 
steht denn auch an erster Stelle: «Alle anerkannten Flücht-
linge und vorläufig Aufgenommen haben nach drei Jahren 
Grundkenntnisse einer Landessprache.» Der Kanton Bern 
präzisiert in der neuen Verordnung über die Sozialhilfe im 
Asyl- und Flüchtlingsbereich (SAVG, Art. 14a): «Alle vorläufig 
Aufgenommenen […] und Flüchtlinge verfügen drei Jahre nach 
ihrer Einreise in die Schweiz mindestens über ein anerkann-
tes Sprachdiplom des Sprachniveaus A1 in einer Amtssprache 
nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GER).» Die Erreichung dieses A1-Niveau ist – in Kom-
bination mit einer Erwerbstätigkeit oder einer Ausbildung – in 
der Regel auch entscheidend, um aus einer Kollektivunterkunft 
in eine individuelle Unterkunft zu wechseln (SAVG, Art. 40). 
Wie dies in der Praxis erreicht wird, liegt in der Verantwortung 
der regionalen Partner (siehe S. 18).
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sollte. Die Angebote der fide-Geschäftsstelle stehen den Fach-
personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs deshalb ebenso 
offen wie allen anderen Akteurinnen und Akteuren des Inte-
grationsbereichs.

Sprachförderung nach fide

Der Bund hat sich bereits 2007 der Frage nach der optima-
len Sprachförderung der Schweizer Migrationsbevölkerung 
gestellt und das Staatsekretariat für Migration (SEM) beauf-
tragt, ein Rahmenkonzept für die sprachliche Förderung von 
Migrantinnen und Migranten zu entwickeln. Zwei Jahre später 
erschien ein Rahmencurriculum, welches Empfehlungen zur 
Verbesserung von Sprachlernangeboten formulierte. Ver-
schiedene Projekte mündeten schliesslich in ein kohärentes 
Konzept zur Sprachförderung: fide.

Lernen in Alltagsszenarien
fide steht für «français en Suisse, italiano in Svizzera, deutsch in 
der Schweiz», orientiert sich an den Niveaus des europäischen 
Referenzrahmens GER und stellt sowohl bei der Förderung als 
auch bei der Beurteilung von sprachlichen Kompetenzen den 
Schweizer Alltag in den Mittelpunkt: Migrantinnen und Mig-
ranten sollen befähigt werden, konkrete Lebenssituationen, 
sogenannte Szenarien, sprachlich zu bewältigen. Die Szena-
riensammlung von fide umfasst elf Handlungsfelder, die einen 
wichtigen Alltagsbereich abdecken (z.B. Kinder, Arbeitssuche, 
Behörden) und mehrere Szenarien beinhalten (z.B. An einem 
Elternabend teilnehmen, ein einem Berufsberatungsgespräch 
teilnehmen, sich in einer Gemeinde anmelden).

Materialien und Labels
Die nationale fide-Geschäftsstelle, welche seit 2015 im Auf-
trag des SEM die operative Leitung von fide wahrnimmt, stellt 
Instrumente zur Sprachförderung und zum Nachweis von 
Sprachkompetenzen zur Verfügung. Auf ihrer Webseite finden 
sich über 100 Alltagsszenarien, über 70 Videosequenzen und 
Texte in Deutsch, Französisch und Italienisch zur Illustration 
der GER-Niveaus A1-B1, ein Instrument zur Kurszuweisung 
und exemplarische Unterrichtshilfen. Spezifische Kurzfilme 
bereiten auf die Ausbildung «Pflegehelfer/in SRK» vor.
Seit 2012 wird das fide-System laufend erweitert und in der 
Praxis überprüft. Inzwischen existiert zum Beispiel das fide-
Qualitätslabel für Sprachkursangebote, das fide-Zertifikat 
zur Qualifizierung von Sprachkursleitenden, der fide-Test für 
Sprachlernende und neu der fide-Test edu, welcher speziell auf 
die Lebenswelt von jungen Erwachsenen in Bildungsangeboten 
an der Nahtstelle zur beruflichen Grundbildung ausgerichtet 
ist. Aktuell sind im Kanton Bern folgende Institutionen als 
Prüfungsorganisationen für den fide-Test edu akkreditiert: 
Berufsfachschule Langenthal, Abteilung Brückenangebote; 
Berufsbildungszentrum Biel-Bienne; BFF – Kompetenz Bildung 
Bern; Berufsbildungszentrum IDM; Berufsfachschule Bern, 
gibb; bsd. Bern; Bildungszentrum Emmen.

fide im Asyl- und Flüchtlingsbereich
Das fide-System ist auch für den Flüchtlingsbereich hochrele-
vant, wie Mireia Casulleras, Geschäftsleiterin der Geschäfts-
stelle fide bestätigt. Die Verbindung zum Asylbereich ist 
wichtig, da die kohärente Sprachförderung der Migrations-
bevölkerung so früh wie möglich beginnen und entsprechend 
alle Zielgruppen innerhalb des Integrationsbereichs umfassen 

Im Probedurchlauf für den fide-Test

Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung der Prüferinnen 
und Prüfer organisierte die fide-Geschäftsstelle Ende 
August 2021 in Bern einen Probedurchlauf für den fide-
Test. Sprachlernende konnten den Teil «Sprechen» absol-
vieren, um sich mit dem Testformat bekannt zu machen 
und eine unverbindliche Einschätzung ihrer Kompetenzen 
zu erhalten. Die KKF war vor Ort und kam mit zwei Teil-
nehmern ins Gespräch

Mehmet Zeyni (30) aus der Türkei wohnt in Olten, ist seit 
fünf Jahren in der Schweiz und hat in der Türkei Wirtschaft 
studiert. «Ich habe schon in Istanbul Deutsch gelernt, am 
Goetheinstitut. Aber ich habe wieder viel vergessen. In der 
Schweiz arbeite ich als Fenstermonteur in einem kleinen 
Familienbetrieb, dort sprechen leider alle nur Türkisch. 
Ich habe hier zwei Mal einen Deutschkurs besucht, aber 
nicht viel gelernt. Danach habe ich online weiter gelernt, 
das war besser. Für den Test heute bin ich nicht nervös, es 
ist ja nur ein Probelauf. Beim richtigen Test bin ich dann 
aber schon nervös.»

Nouri Kournasan (51) aus Syrien wohnt in Thun, ist seit 
sieben Jahren in der Schweiz und hat in Syrien als Radio- 
und Fernsehmoderator gearbeitet. «Ich spreche Kurdisch, 
Arabisch, ein bisschen Englisch und Türkisch. Und ich 
schreibe Gedichte auf Kurdisch. Früher über Politik. Heute 
nur noch über Liebe. Für mich ist es schwierig, Deutsch zu 
lernen. Zum Glück kann ich aber Englisch schreiben, so 
kenne ich das Alphabet. Ich lerne viel auf Youtube, aber 
ich möchte einen richtigen Deutschkurs machen. Dort, 
wo wir vorher gewohnt haben, war es schwierig, Kontakte 
zu Schweizerinnen und Schweizern zu haben. So konnte 
ich nicht viel Deutsch üben. Meine vier Kinder sprechen 
inzwischen Schweizerdeutsch; der Jüngste ist gerade in 
die erste Klasse gekommen, der Älteste ist schon 21 Jahre 
alt und arbeitet als Coiffeur.»

Kurzinfos zum fide-Testformat:
Dauer: 40 Min. mündlich (sprechen und verstehen) / 
60 Min. schriftlich (lesen und schreiben)
Kosten: CHF 250.- / CHF 170.- (nur mündlich) /  
CHF 120.- (nur schriftlich)
Mindestalter: 16 Jahre 
Ort: bei einer akkreditierten Prüfungsinstitution (13 im 
Kanton Bern, in Bern, Biel, Thun und Tramelan).

  https://fide-service.ch

https://fide-service.ch
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Praxis der regionalen Partner

Asyl Berner Oberland
Direkt oder indirekt hat fide in der kantonalen Sprachförde-
rungspraxis längst Einzug gehalten. Bei Asyl Berner Oberland 
(ABO) besuchen grundsätzlich alle Geflüchteten unabhängig 
ihres Aufenthaltsstatus (semi-)professionelle Sprachkurse, die 
von Profit- und Nonprofit-Organisationen (Heks, Volkshoch-
schule, Helpnet Frutigland, Frauen- und Kinderförderungs-
verein Spiez) durchgeführt werden und zum Teil öffentlich 
subventioniert sind. Da die Wahl eines geeigneten Kursange-
bots den Lernerfolg entscheidend beeinflussen könne, stufe 
sie die Geflüchteten anhand der fide-Kurszuweisung selber ein 
und vermittle sie in die entsprechenden Deutschkurse, sagt 
Sabine Josi, Verantwortliche für die Sprachförderung und 
selbst fide-zertifizierte Kursleiterin: «Ich gehe in die Kollektiv-
unterkünfte und habe für jede Person 20 bis 40 Minuten Zeit». 
Auf Wunsch der fallführenden Integrationsberaterinnen und 
-berater werden die Sprachlernenden zusätzlich von Freiwil-
ligen im Spracherwerb unterstützt und individuell gefördert. 
«Die meisten Geflüchteten legen einen fide-Test ab, um ihre 
Sprachkompetenzen nachzuweisen. Einige wenige, sehr schul-
gewohnte Personen machen auch den telc-Test (internationa-
les Testformat aus Deutschland)», so Josi. Die Erfahrungen 
mit dem fide-Format seien grösstenteils positiv, der Ansatz 
sei mittlerweile auch Freiwilligen bekannt und der Kanton 
akzeptiere das Testformat problemlos. 

SRK Kanton Bern
«Der klare Alltagsbezug und die Methodik entsprechen unse-
ren Klientinnen und Klienten sehr», sagt Simona Samillàn-Jost, 
Bereichsleiterin Arbeitsvermittlung und Coaching des SRK 
Kanton Bern. «Die grosse Mehrheit der Geflüchteten in unserer 
Zuständigkeit legt denn auch einen fide-Test ab. Die Sprach-
förderung setzt möglichst früh ein und biete allen Asylsu-
chenden in den KU Deutsch- und Französischkurse an, welche 
von speziell geschulten Freiwilligen geleitet würden. «Unser 
Konzept zur niederschwelligen Sprachförderung basiert auf 
der Methode des «Neuen Lernens» des Vereins Liechtenstein 
Languages (LieLa), welche bereits in den damaligen Resettle-
ment-Übergangszentren des SRK erprobt wurde, und schliesst 
neu auch die Alphabetisierung mit ein», so Samillàn-Jost. Vor-
läufig aufgenommene sowie anerkannte Flüchtlinge profitieren 
im Rahmen der regulären Sprachförderung von professionel-
len Sprachkursen. «Das Case Management nimmt eine erste 
sprachliche Grobeinschätzung der Klientinnen und Klienten 
vor, die Koordinationsstelle Sprachförderung kümmert sich 
danach um die Kursanmeldungen bei externen Anbietern, 
wobei wir eng mit sechs Fokuspartnern zusammenarbeiten. 
Jugendliche, welche sich in einem berufsvorbereitenden Schul-
jahr befinden, werden künftig alle einen fide-Test edu ablegen.» 

ORS Schweiz
Die Sprachkurse der ORS sind hingegen auf telc ausgerichtet 
und die meisten Geflüchteten lassen ihre Sprachkompetenzen 
anhand dieses Formats testen. «ORS führt eine hauseigene 
Schule mit zwei Standorten in Burgdorf und Langnau und 
eigens angestellten Deutschlehrerinnen und -lehrern», sagt 
Lutz Hahn, Head of Communications der ORS. Kurz nach Auf-
nahme der Zuständigkeit würden die Sprachkursleitenden die 
erste Abklärung des Sprachstands vornehmen. Anschliessend 
würden die Geflüchteten einer der zwölf internen Klassen 
zugeteilt. «Dort wird stetig analysiert, welches Angebot für 
welche Person am besten geeignet ist», so Hahn. «Allenfalls 
arbeiten wir zusätzlich mit verschiedenen externen Kursan-
bietern zusammen, z.B. mit Flying Teachers, und punktuell mit 
Freiwilligen.» Da viele der externen Anbieter mit fide arbeiten, 
habe auch die ORS nun erste Erfahrungen mit fide gemacht, 
welche «durchgehend positiv» seien.

Myriam Egger

  Faktenblatt leichte Sprache, EDI, 2019: 
www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-
gleichstellung/e-accessibility-/communicationnumeriqueaccessi-
ble2/langue-facile-a-lire.html

 Leichte Sprache im Kanton Bern, Bericht des Regierungsrats zur 
Umsetzung der Motion Sancar, 17.03.2021:  
www.rr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.RRDOKUMENTE.
acq/75d5be368eba42eda08ed6f2eca40171-332/2/PDF/2020.
STA.780-Beilage-D-225467.pdf

 fide: fide-info.ch/de/home
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